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Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft/Gremiendienst 

 

Beschluss der Bürgerschaft 
 
 
Zu TOP : 12.3 
Bebauungsplan Nr. 67 der Hansestadt Stralsund "Gelände westlich des 
Straßenbauamtes an der Greifswalder Chaussee, Andershof" 
Vorlage: B 0025/2018 
 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
1. Für das im Stadtteil Andershof gelegene Gelände an der Greifswalder Chaussee westlich 
des Straßenbauamtes Stralsund soll ein Bebauungsplan gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
aufgestellt werden. 
Das ca. 1,38  ha große Plangebiet umfasst in der Gemarkung Andershof, Flur 1 die 
Flurstücke 24/46 (anteilig), 24/48, 157/3 und 158/4. Es wird begrenzt im Norden durch das 
Grundstück Greifswalder Chaussee 63a (ehemaliges Eichamt) und die Straße Zur Steilküste, 
im Osten durch das Baugrundstück Greifswalder Chaussee 63b (Straßenbauamt Stralsund) 
und im Süden durch das Grundstück Boddenweg 3 (Caravan-Brehmer).  
 
2. Ziel der Planung ist Einordnung einer Kindertagesstätte und eines Nahversorgers sowie 
ergänzend Wohnbebauung  
 
3. Da das Plangebiet die Voraussetzungen des § 13 a BauGB als - andere Maßnahme der 
Innenentwicklung - erfüllt, soll der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne 
Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.  
 
4. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.    
 
 
Beschluss-Nr.: 2018-VI-07-0838 
 
 
Datum: 30.08.2018 
 
 
Im Auftrag 
 

 
 
 
 
gez. Kuhn 
 
 
 
 
 


